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Allgemeinverfügung 
zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epi-
demie und zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
auf dem Gebiet des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
hier: Sammelunterkünfte 
 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nie-
dersächsisches Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 35 Satz 2 Verwaltungsver-
fahrensgesetz wird folgende Allgemeinverfügung erlassen: 
 
Für die Unterbringung von Personen, die aus gewerblichen Gründen erfolgt, z.B. für Saisonar-
beitskräfte, Erntehelferinnen und Erntehelfer, Werksarbeitskräfte und vergleichbare arbeitneh-
merähnliche Beschäftigte in der Landwirtschaft, Fleischproduktion und dergleichen, gelten fol-
gende Auflagen: 
 
1. Die Unternehmen oder landwirtschaftlichen Betriebe, die Personen beschäftigen, die in 

Sammelunterkünften, betriebseigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht 
sind, haben sicherzustellen, dass die Beschäftigten auf die aktuellen Abstands- und Hygi-
eneregeln hingewiesen werden und sie diese verstanden haben. Die Unternehmen oder 
landwirtschaftlichen Betriebe haben die Einhaltung der Hygieneregeln regelmäßig zu über-
prüfen und zu dokumentieren.  

 
2. Von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wurden Infografiken und Pikto-

gramme mit den wichtigsten Hygienehinweisen herausgegeben. Diese sind ebenfalls in 
den Sprachen Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch und Arabisch verfügbar 
(https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/informationen-in-anderen-sprachen.html)  
Die Infografiken sollen in allen Unterkünften gut sichtbar und für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner zugänglich ausgehängt werden, um die Hygienemaßnahmen in den Unterkünf-
ten zu verstärken. 

 
3. Eine Unterbringung soll möglichst nur in Einzelzimmern erfolgen. Küche und Bad sind so 

zu nutzen, dass eine ausreichende Distanz zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern 
gewährleistet ist. 

 
4. Diese Allgemeinverfügung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis ein-

schließlich Sonnabend, den 18. April 2020. Eine Verlängerung ist möglich.  
 

5. Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 
 

6. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in den Ziffern 1 bis 3 enthaltene An-
ordnung gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 1; Abs. 3 IfSG wird hingewiesen. 

 
 
Begründung 
Diese Regelungen ergänzen meine Allgemeinverfügungen zur Beschränkung von sozialen 
Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie und zum Schutz der Be-
völkerung vor der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Landkreises 
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Rotenburg (Wümme) vom 17. und 18.03.2020. 
 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG). Nach Satz 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu tref-
fen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festge-
stellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Aus-
scheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krank-
heiten erforderlich ist. Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer grö-
ßeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 ge-
nannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen; sie kann auch Personen ver-
pflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte 
nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind. 
 
Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Verbreitung von Infektionen mit dem SARS- CoV-
2 Virus und Erkrankungen an COVID-19 müssen umfänglich wirksame Maßnahmen zur Ver-
zögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung von Infektionsketten ergriffen wer-
den. Zugleich gilt es, insbesondere die Ernährungsversorgung der Bevölkerung aufrechtzuer-
halten. In den Bereichen, die für die Produktion auf den Einsatz von Saisonarbeitskräften, Ern-
tehelferinnen und Erntehelfern, Werksarbeitskräften und vergleichbare arbeitnehmerähnliche 
Beschäftigte angewiesen sind, muss die Unterbringung der Arbeitskräfte an die übrigen Maß-
nahmen zur Kontaktreduzierung angepasst werden. In diesm Kontext stellen die angeordneten 
Maßnahmen ein wirksames, angemessenes Vorgehen dar, um das Ziel einer Entschleunigung 
und Unterbrechung der Infektionsketten zu erreichen. Angesichts des angestrebten Ziels der 
Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung sind die Maßnah-
men auch verhältnismäßig.  
 
Diese und weitere kontaktreduzierende Maßnahmen tragen in besonderer Weise zum Schutz 
besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen bei. Denn gegen den SARS-CoV-2 Virus steht 
derzeit keine Impfung bereit und es stehen keine gezielten, spezifischen Behandlungsmetho-
den zur Verfügung. 
 
Die Anordnung tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Kraft. Sie ist bis einschließ-
lich 18. April 2020 befristet. Diese Allgemeinverfügung findet ihre Grundlage in § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2 IfSG. Zuwiderhandlungen sind daher strafbar nach § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG. 
 
Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Widerspruch 
und Klage gegen Maßnahmen haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (Zustellung) Klage 
vor dem Verwaltungsgericht Stade erhoben werden. Die Klage kann schriftlich oder zur Nie-
derschrift der Urkundsbeamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts, 
Am Sande 4a, 21682 Stade, oder Postfach 3171, 21670 Stade, erhoben werden. Bei dem 
Verwaltungsgericht Stade können nach Maßgabe der Verordnung über die technischen Rah-
menbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24.11.2017 (in 
der zurzeit gültigen Fassung) in allen verwaltungsgerichtlichen Verfahren auch elektronische 
Dokumente eingereicht werden. 
 
 
Hinweis 
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Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG haben Widerspruch und Anfechtungs-
klage gegen die vorgenannten Maßnahmen keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
Rotenburg (Wümme), 23.03.2020 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat  
 
 
 
(Luttmann) 
 
 


